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Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
Nr. 262 

 „Meischenstraße / Friedrich-Ebert-
Straße“ 

 
 

frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
(§ 3 (1) BauGB) 

 
und 

 

frühzeitige Beteiligung der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange 

(§ 4 (1) BauGB) 
 
 

 

ABWÄGUNGSVORSCHLÄGE 
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VBB Nr. 262, frühzeitige Behörden-/TÖB-Beteiligung            keine Anregungen 

 

 

Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 
 

Träger öffentlicher Belange 
 

von folgenden Stellen wurden keine Anregungen in der Stellungnahme vorgebracht: 
 
 

1. Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 
Geschäftsbereich Aurich 
Eschener Allee 31 
26603 Aurich 

 
2. Entwässerungsverband Varel 

Anton-Günther-Straße 22 
26441 Jever 

 
3. TenneT TSO GmbH 

Eisenbahnlängsweg 2a 
31275 Lehrte 

 
4. Staatl. Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg 

Theodor-Tantzen-Platz 8 
26122 Oldenburg 
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Träger öffentlicher Belange 
 

von folgenden Stellen wurden Anregungen in der Stellungnahme vorgebracht: 
 
 

1. Landkreis Friesland 
Lindenallee 1 
26441 Jever 

 
2. Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege 

Abteilung Archäologie 
Stützpunkt Oldenburg 
Ofener Straße 15 
26121 Oldenburg 

 
3. Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 

Stilleweg 2 
30355 Hannover 

 
4. Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband 

Georgstraße 4 
26919 Brake 

 
5. Deutsche Telekom Technik GmbH 

Hannoversche Straße 6-8 
49084 Osnabrück 

 
6. Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH 

Vahrenwalder Straße 236 
30179 Hannover 
 

7. EWE NETZ GmbH 
Cloppenburger Straße 302 
26133 Oldenburg 
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 Anregungen 
 

 Abwägungsvorschläge 

 Landkreis Friesland 
Lindenallee 1 
26441 Jever 
 

  

 Zu der o. g. Bauleitplanung nimmt der Landkreis Friesland wie folgt Stel-
lung: 
 
Fachbereich Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal: Fach-
bereich Straßenverkehr: 
Fachbereich Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement – Regi-
onalplanung: 
Hinweis: Das Landesraumordnungsprogramm wird derzeit fortgeschrieben. 
Die allgemeinen Planungsabsichten wurden August 2023 bekannt ge-
macht. Mit einem ersten Entwurf ist Q3 zu rechnen. 
 
Fachbereich Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement – Kli-
maschutz und -anpassung: 
Fachbereich Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement – Bau-
planung: Fachbereich Planung, Bauordnung und Gebäudemanage-
ment – Bauordnung: Fachbereich Planung, Bauordnung und Gebäu-
demanagement – Denkmalschutz: Fachbereich Umwelt – Naturschutz- 
und Waldbehörde: 
Fachbereich Umwelt – Wasser- und Deichbehörde: Fachbereich Um-
welt – Abfallbehörde: 
 
Gegen das Vorhaben liegen grundsätzlich aus Sicht der Boden- und Immis-
sionsschutzes keine Bedenken vor, unter Einhaltung folgender Auflagen: 
 
1. Zur Planzeichnung „Hinweise / Nachrichtliche Übernahme“: Punkt 2 und 
4 sind identisch. 
 
Es fehlt der Punkt zu Altablagerungen / Altlasten: Sollten bei Bodenbewe-
gungen oder Bauarbeiten Hinweise auf schädliche Bodenveränderungen 
gefunden werden, sind sofort alle Bodenarbeiten einzustellen. Der Land-
kreis Friesland - untere Bodenschutzbehörde –ist unverzüglich zu informie-
ren. 
 

 Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird beachtet. Die Begründung wird angepasst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden beachtet. Die Hinweise / Nachrichtlichen Übernah-
men werden korrigiert, bzw. erweitert. 
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 Anregungen 
 

 Abwägungsvorschläge 

2. Zur Begründung Punkt 4.4 „Belange des Bodenschutzes / des Abfall-
rechts“ letzter Absatz: Es gelten nicht mehr die Anforderungen der LAGA 
M20, sondern die der Ersatzbaustoffverordnung. 
 
Redaktionelle Änderungen für: 
 
1. Punkt 6.0 Verkehrliche und technische Infrastruktur „Abfallbeseitigung“ 
(ändern) Begründung: Das Abfallbeseitigungsgesetz von 1972 ist seit In-
krafttreten der TA Siedlungsabfall 1993 und inzwischen durch das Kreis-
laufwirtschaftsgesetz 2012 abgelöst. Allgemeingebräuchlich ist jetzt die 
Formulierung „Abfallwirtschaft“. Wesentlicher Faktor ist hier der Vorrang 
der Vermeidung und Verminderung von Abfällen z.B. durch die Verwertung. 
Gewerbebetriebe müssen Ihre verwertbaren Abfälle außerdem nach den 
Maßgaben der Gewerbeabfallverordnung bereitstellen „Sonderabfälle“ 
(streichen). Ist im nachfolgenden Punkt Abfallwirtschaft mit enthalten. Von 
der Abfallwirtschaft genutzter Baustein: 
 
Abfallwirtschaft 
Als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger verwertet/entsorgt der Land-
kreis die in seinem Gebiet angefallenen und überlassenen Abfälle nach den 
Vorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) sowie des Nieder-
sächsischen Abfallgesetzes (NAbfG) und nach Maßgabe der Abfallentsor-
gungssatzung. 
 
2. Die unter Punkt 4.4 der Begründung zum Bebauungsplan aufgeführte 
LAGA Richtlinie M 20 wurde durch die „Verordnung über Anforderungen an 
den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in technische Bauwerke 
(Ersatzbaustoffverordnung – Ersatzbaustoff V abgelöst“. Ich bitte das beim 
Aufstellen von Bebauungsplänen entsprechend zu ändern. 
 
 
Es bestehen keine Bedenken. 
 
Wir bitten aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung um künftige Übersen-
dung des Planungsbereichs und der anschließenden Beschlussfassung als 
XPlanGML (XPlanung-Austauschformat). 
 
 

Der Hinweis wird beachtet. Die Begründung wird angepasst. 
 
 
 
Die Hinweise bzgl. redaktioneller Änderungen werden beachtet. Die Be-
gründung wird angepasst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bitte wird dahingehend entsprochen, dass das Satzungsexemplar im 
XPlanung-Austauschformat übersandt wird. 
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 Anregungen 
 

 Abwägungsvorschläge 

 Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege 
Abteilung Archäologie 
Stützpunkt Oldenburg 
Ofener Straße 15 
26121 Oldenburg 
 

  

 Seitens der Archäologischen Denkmalpflege werden zu den Planungen 
keine Bedenken oder Anregungen vorgetragen. 
 
Aus dem Plangebiet sind nach unserem derzeitigen Kenntnisstand keine 
archäologischen Fundstellen bekannt. Da die Mehrzahl archäologischer 
Funde und Befunde jedoch obertägig nicht sichtbar sind, können sie auch 
nie ausgeschlossen werden. 
 
Der Hinweis auf die Meldepflicht von Bodenfunden ist bereits in den Pla-
nungsunterlagen enthalten und sollte unbedingt beachtet werden. Die in 
der Planzeichenerklärung enthaltene Telefonnummer des Stützpunktes 
Oldenburg wurde leider zwischenzeitlich geändert. Diese lautet nun 0441 I 
205766-15 und sollte entsprechend aktualisiert werden. Diese sollte auch 
in der Begründung einbezogen werden. 
 
 

 Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Telefonnummer des Stützpunktes wird aktualisiert und in der Begrün-
dung einbezogen. 

 Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 
Stilleweg 2 
30355 Hannover 
 

  

 In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange geben wir zum o.g. 
Vorhaben folgende Hinweise: 
 
Hinweise 
Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen erfolgen, verweisen 
wir für Hinweise und Informationen zu den Baugrundverhältnissen am 
Standort auf den NIBIS® Kartenserver. Die Hin- weise zum Baugrund bzw. 
den Baugrundverhältnissen ersetzen keine geotechnische Erkundung und 
Untersuchung des Baugrundes bzw. einen geotechnischen Bericht. Geo-
technische Baugrunderkundungen/-untersuchungen sowie die Erstellung 
des geotechnischen Berichts sollten gemäß der DIN EN 1997-1 und -2 in 
Verbindung mit der DIN 4020 in den jeweils gültigen Fassungen erfolgen. 

 Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Die Hinweise werden im Rahmen nachfolgender Baumaßnahmen berück-
sichtigt. 



Abwägung: VBB Nr. 262, frühzeitige Behörden-/TÖB-Beteiligung (Verfahren gem. § 4 (1) BauGB)                4 
 

 

 

Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 
 

 Anregungen 
 

 Abwägungsvorschläge 

 
Sofern Hinweise zu Salzabbaugerechtigkeiten und Erdölaltverträgen für Sie 
relevant sind, beachten Sie bitte unser Schreiben vom 04.03.2024 (unser 
Zeichen: LID.4-L67214-07-2024- 
0001). 
 
In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange haben wir keine wei-
teren Hinweise oder Anregungen. 
 
Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel, mögliche Konflikte gegenüber 
den raumplanerischen Belangen etc. ableiten und vorausschauend berück-
sichtigen zu können. Die Stellungnahme wurde auf Basis des aktuellen 
Kenntnisstandes erstellt. Die verfügbare Datengrundlage ist weder als par-
zellenscharf zu interpretieren noch erhebt sie Anspruch auf Vollständigkeit. 
Die Stellungnahme ersetzt nicht etwaige nach weiteren Rechtsvorschriften 
und Normen erforderliche Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen 
oder objektbezogene Untersuchungen. 
 

 Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband 
Georgstraße 4 
26919 Brake 
 

  

 wir bedanken uns für die Übersendung der Unterlagen zum oben genann-
ten Vorhaben und für die Beteiligung als Träger öffentlicher Belange. 
 
Nach Prüfung der Unterlagen nehmen wir wie folgt Stellung: 
 
Im angrenzenden Bereich des Plangebietes befinden sich Entsorgungslei-
tungen des OOWV. Das Gebiet wird nicht durch den OOWV mit Wasser 
versorgt, darum bitten wir in der Begründung den Punkt 6.0 zu korrigieren. 
 
Wir bitten Sie sicherzustellen, dass die Leitungen weder mit einer geschlos-
senen Fahrbahndecke, außer in Kreuzungsbereichen, noch durch Hoch-
bauten überbaut werden. Außerdem ist eine Überpflanzung der Leitungen 
oder anderweitige Störung oder Gefährdung in ihrer Funktion auszuschlie-
ßen. 
 
Entsorgungssicherheit 

 Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Die Begründung wird korrigiert. 
 
 
 
Eine Berücksichtigung von Leitungen des OOWV erfolgt im Rahmen der 
nachfolgenden Baumaßnahmen. 
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 Anregungen 
 

 Abwägungsvorschläge 

Die entstehenden Grundstücke im Plangebiet können an unser Abwasser-
entsorgungsnetz angeschlossen werden. Bitte beachten Sie, dass die not-
wendigen Rohrverlegungsarbeiten und Grundstücksanschlüsse nur auf der 
Grundlage der ab dem 01.01.2023 gültigen Abwasserbeseitigungssatzung 
für die Stadt Varel durchgeführt werden können. 
 
Bitte beachten Sie, dass die Schutzstreifentrasse (je 2,50m links und rechts 
parallel zur Leitung) weder überbaut, überpflanzt noch unterirdisch mit Hin-
dernissen versehen werden darf. Ebenso dürfen Bepflanzungen oder An-
schüttungen nicht in die Trasse hineinwachsen bzw. hineinragen. 
 
Wir bitten Sie sicherzustellen, dass alle Schächte zur Durchführung von In-
spektions-, Reinigungs- und Unterhaltungsmaßnahmen anfahrbar bleiben. 
 
Bitte beachten Sie außerdem die zurzeit gültigen einschlägigen Vorschrif-
ten wie DIN-Normen, DWA-Regelwerke, etc. 
 
Wird das Baugebiet durch einen Privatinvestor erschlossen, muss dieser 
rechtzeitig mit dem OOWV einen „Vertrag über die Herstellung von Abwas-
serbeseitigungsanlagen“ abschließen. 
 
Schmutzwasser 
 
Kanalbestand 
Im Bereich der Meischenstraße und der Friedrich-Ebert-Straße befinden 
sich Schmutzwasser- Freigefällekanäle. Die Kanaltiefen liegen bei ca. 1,5 
m bis 2 m. 
 
Sollte aus geodätischer Sicht ein Pumpwerk erforderlich werden, sind der 
Standort und dessen Größe in einem Ortstermin festzulegen und im Be-
bauungsplan festzusetzen. Ein zentrales Pumpwerk, das die umliegenden 
Gebiete berücksichtigt, ist zu bevorzugen. Das Pumpwerk muss für Spül- 
und Wartungsfahrzeuge anfahrbar sein. Die Zuwegung und Abstellmöglich-
keit für diese ist unter Berücksichtigung der StVO auszuführen. 
 
Klärkapazitäten 
Für die Weiterleitung und Reinigung der aus dem künftigen  Plangebiet an-
fallenden Schmutzwässer stehen ausreichende Klärkapazitäten in der Klär-
anlage zur Verfügung. 

Die Hinweise werden im Rahmen der nachfolgenden Baumaßnahmen be-
rücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden im Rahmen nachfolgender Baumaßnahmen berück-
sichtigt. 
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 Anregungen 
 

 Abwägungsvorschläge 

 
Niederschlagswasser 
 
Kanalbestand 
Im Bereich der Meischenstraße und der Friedrich-Ebert-Straße befinden 
sich Regenwasserkanäle. Die Kanaltiefen liegen bei ca. 2,6 m bis 2,9 m. 
 
Sollte aufgrund der vorherrschenden Boden- und Grundwasserverhältnisse 
eine Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers nicht möglich 
sein, kann der OOWV das anfallende Niederschlagswasser aufnehmen. 
Voraussetzung hierfür ist, dass die technischen Rahmenbedingungen (Ka-
nalanlagen) vorhanden sind. 
 
Hinweise nachhaltige Regenwasserbewirtschaftung 
Im Rahmen einer nachhaltigen Regenwasserbewirtschaftung begrüßen wir 
alle städtebaulichen Maßnahmen, die auf eine Reduzierung der Versiege-
lung abzielen. Anregen möchten wir die Festsetzung von Gründächern auf 
Haupt- und Nebenanlagen sowie die wasserdurchlässige Bauweise von 
Nebenflächen (Zufahrten und Wege). Andere nicht überbaute Grundstücks-
flächen sind zu begrünen und mit gebietsheimischen Bäumen und Sträu-
chern zu bepflanzen. Diese Maßnahmen reduzieren die Versiegelung, sind 
ein Baustein in der Klimafolgenanpassung und helfen die Folgen von Stark-
regen und Hitzewellen abzumindern. Zudem begrüßen wir das Verbot von 
Kies- und Schottergärten. 
 
Niederschlagswasser soll vor Ort versickern oder im Ausnahmefall direkt in 
ein offenes Gewässer eingeleitet werden. Die Anlage von RRB mit gedros-
selter Einleitung in die vorhandenen Gräben trägt zur Aufrechterhaltung des 
natürlichen Wasserkreislaufs bei, schützt vor Wärmeinseln und ist ein Ele-
ment des Überflutungsschutzes. 
 
Wir weisen darauf hin, dass wir jegliche Verantwortung ablehnen, wenn es 
durch Nichtbeachtung der vorstehenden Ausführung zu Verzögerungen 
oder Folgeschäden kommt. Eventuelle Sicherungs- bzw. Umlegungsarbei-
ten können nur zu Lasten des Veranlassers oder nach den Kostenregelun-
gen bestehender Verträge durchgeführt werden. 
 
Die Einzeichnung der Entsorgungsanlagen in dem anliegenden Plan ist un-
maßstäblich. Genauere Auskünfte gibt Ihnen gerne der Dienststellenleiter 

 
 
 
 
Die Hinweise werden im Rahmen nachfolgender Baumaßnahmen berück-
sichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für das Nebengebäude ist ein Gründach vorgesehen. Die neu hinzukom-
menden Stellplätze werden mit Rasengittersteinen errichtet. 
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 Anregungen 
 

 Abwägungsvorschläge 

Herr Lübben von unserer Betriebsstelle Schortens, Tel: 04461 9810211, 
vor Ort an. 
 
Um eine effiziente Bearbeitung der Stellungnahmen sicherzustellen, bitten 
wir Sie uns Ihre Anfragen und Mitteilungen per E-Mail an: stellungnahmen-
toeb@oowv.de zu senden. 
 

 Deutsche Telekom Technik GmbH 
Hannoversche Straße 6-8 
49084 Osnabrück 
 

  

 Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) – als 
Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG – hat 
die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle 
Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Plan-
verfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderli-
chen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie 
folgt Stellung: 
  
Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom. 
  
Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen der vor-
handenen Telekommunikationslinien vermieden werden und aus betriebli-
chen Gründen (z. B. im Falle von Störungen) der ungehinderte Zugang zu 
den Telekommunikationslinien jederzeit möglich ist. Es ist deshalb erforder-
lich, dass sich die Bauausführenden vor Beginn der Arbeiten über die Lage 
der zum Zeitpunkt der Bauausführung vorhandenen Telekommunikations-
linien der Telekom informieren (Internet: https://trassenauskunftkabel.tele-
kom.de oder per Email: Planauskunft.Nord@telekom.de). Die Kabelschutz-
anweisung der Telekom ist zu beachten.   
 

 Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und im Rahmen nachfol-
gender Baumaßnahmen berücksichtigt. 

 Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH 
Vahrenwalder Straße 236 
30179 Hannover 
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 Wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 12.06.2024. 
 
Im Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen unseres Unter-
nehmens, deren Lage auf den beiliegenden Bestandsplänen dargestellt ist. 
Wir weisen darauf hin, dass unsere Anlagen bei der Bauausführung zu 
schützen bzw. zu sichern sind, nicht überbaut und vorhandene Überde-
ckungen nicht verringert werden dürfen. Sollte eine Umverlegung oder Bau-
feldfreimachung unserer Telekommunikationsanlagen erforderlich werden, 
benötigen wir mindestens drei Monate vor Baubeginn Ihren Auftrag an 
TDRC-N.Bremen@vodafone.com, um eine Planung und Bauvorbereitung 
zu veranlassen sowie die notwendigen Arbeiten durchführen zu können. 
 
Wir weisen Sie ebenfalls darauf hin, dass uns ggf. (z.B. bei städtebaulichen 
Sanierungsmaßnahmen) die durch den Ersatz oder die Verlegung unserer 
Telekommunikationsanlagen entstehenden Kosten nach § 150 (1) BauGB 
zu erstatten sind. 
___________________________________________________________ 
 
Wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 12.06.2024. 
 
Eine Ausbauentscheidung trifft Vodafone nach internen Wirtschaftlich-
keitskriterien. Dazu erfolgt eine Bewertung entsprechend Ihrer Anfrage zu 
einem Neubaugebiet.  
 
Bei Interesse setzen Sie sich bitte mit dem Team Neubaugebiete in Verbin-
dung  
 
Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH Neubaugebiete KMU 
Südwestpark 15 90449 Nürnberg 
 
Neubaugebiete.de@vodafone.com 
 
Bitte legen Sie einen Erschließungsplan des Gebietes Ihrer Kostenanfrage 
bei. 
 
Weiterführende Dokumente: 

• Kabelschutzanweisung Vodafone GmbH  

• Kabelschutzanweisung Vodafone Deutschland GmbH  

• Zeichenerklärung Vodafone GmbH  

• Zeichenerklärung Vodafone Deutschland GmbH 

 Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und im Rahmen nachfol-
gender Baumaßnahmen berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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 EWE NETZ GmbH 
Cloppenburger Straße 302 
26133 Oldenburg 

  

 vielen Dank für die Beteiligung unseres Hauses als Träger öffentlicher Be-
lange. 
 
Im Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe zum Plangebiet befinden sich 
Versorgungsleitungen und/oder Anlagen der EWE NETZ GmbH. 
 
Diese Leitungen und Anlagen sind in ihren Trassen (Lage) und Standorten 
(Bestand) grundsätzlich zu erhalten und dürfen weder beschädigt, über-
baut, überpflanzt oder anderweitig gefährdet werden. Bitte stellen Sie si-
cher, dass diese Leitungen und Anlagen durch Ihr Vorhaben weder tech-
nisch noch rechtlich beeinträchtigt werden. 
 
Sollte sich durch Ihr Vorhaben die Notwendigkeit einer Anpassung unserer 
Anlagen, wie z.B. Änderungen, Beseitigung, Neuherstellung der Anlagen 
an einem anderen Ort (Versetzung) oder anderer Betriebsarbeiten erge-
ben, gelten dafür die gesetzlichen Vorgaben und die anerkannten Regeln 
der Technik. 
 
Für die gegebenenfalls notwendige Erschließung des Plan- oder Baugebie-
tes mit Versorgungsleitungen und Anlagen durch EWE NETZ planen Sie 
bitte einen Versorgungsstreifen bzw. -korridore für z.B. Telekommunikati-
onslinien und Elektrizitätsleitungen gemäß DIN 1998 von mindestens 2,2 m 
mit ein. 
 
Weiterhin kann für die Stromversorgung von Baugebieten o. Ä. zusätzlich 
die Installation einer Trafostation erforderlich sein. Für die Auswahl eines 
geeigneten Stationsplatzes (ca. 6m x 5m) möchten wir Sie bitten, uns in 
weitere Planungen frühzeitig mit einzubinden. Für einen eventuell später 
steigenden Leistungsbedarf könnte ein weiterer Stationsplatz und Leitungs-
verlegungen in den Versorgungsstreifen erforderlich werden. Wir bitten Sie, 
dass bei Ihren Planungen ebenfalls zu berücksichtigen. 
 
Bitte informieren Sie uns zudem, wenn ein wärmetechnisches Versor-
gungskonzept umgesetzt werden soll. 
 
Die Kosten der Anpassungen bzw. der Betriebsarbeiten sind von dem Vor-
habenträger vollständig zu tragen und der EWE NETZ GmbH zu erstatten, 

 Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und im Rahmen nachfol-
gender Baumaßnahmen berücksichtigt. 
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es sei denn der Vorhabenträger und die EWE NETZ GmbH haben eine an-
derslautende Kostentragung vertraglich geregelt. 
 
Die EWE NETZ GmbH hat keine weiteren Bedenken oder Anregungen vor-
zubringen. 
 
Wir bitten Sie, uns auch in die weiteren Planungen einzubeziehen und uns 
frühzeitig zu beteiligen. Dies gilt auch für den Fall der Erschließung des 
Plangebietes mit Versorgungsleitungen durch EWE NETZ GmbH, denn 
hierfür sind beispielsweise Lage und Nutzung der Versorgungsleitung und 
die sich daraus ableitenden wirtschaftlichen Bedingungen wesentliche Fak-
toren. 
Damit die Planung Ihres Baugebietes durch uns erfolgen kann, teilen Sie 
uns bitte die dafür notwendigen Informationen über den folgenden Link mit: 
https://www.ewe-netz.de/kommunen/service/neubaugebietserschliessung 
 
In der Laufzeit Ihres Verfahrens kann sich unser Leitungs- und Anlagenbe-
stand ändern. 
 
Damit es nicht zu Entscheidungen auf Grundlage eines veralteten Planwer-
kes kommt, nutzen Sie dafür bitte unsere aktuelle Leitungs- und Anlagen-
auskunft. Auf unserer Internetseite der EWE NETZ GmbH können Sie sich 
jederzeit nach einer erfolgreichen Registrierung auf unserem modernen 
Planauskunftsportal über die konkrete Art und Lage unserer zu berücksich-
tigenden Anlagen informieren: 
https://www.ewe-netz.de/geschaeftskunden/service/leitungsplaene-abru-
fen. 
Haben Sie weitere Fragen? Sie erreichen Ihren Ansprechpartner Claudia 
Vahl unter der folgenden Rufnummer: 0151-xxxxxxxxx. 
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Aus der Öffentlichkeit wurden keine Anregungen vorgebracht 


